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Die Akkreditierung erfolgt aufgrund einer Begutachtung und des mit der Akkreditierungsstelle
des Deutschen Kalibrierdienstes abgeschlossenen Vertrages über die Akkreditierung eines
Kalibrierlaboratoriums nach den Regeln und Verfahren des Deutschen Kalibrierdienstes gemäß
den Normen DIN EN ISO/IEC 17025:2005 und DIN EN ISO/IEC 17011.

Das Kalibrierlaboratorium darf DKD-Kalibrierscheine ausstellen und das DKD-Logo verwenden.

Angaben über den genauen Umfang der Akkreditierung (Messgeräte, Messgrößen, Mess-
bereiche, Messunsicherheiten) sind in der Anlage aufgeführt. Die eingereichten Unterlagen sind
Bestandteil der Akkred itierung. Anderu ngen bed ü rfen der Schriftform.

Die Akkreditierung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs bei Wegfall der
festgelegten Voraussetzungen erteilt. Gültigkeit und aktueller Akkreditierungsumfang werden
durch die Internetseiten des Deutschen Kalibrierdienstes (http://www.dkd.eu) dokumentiert.

Akkreditierungsurkunden und Anlagen dürfen nur unverändert weiterverbreitet werden. Die auszugsweise Veröffentlichung bedarf der
Genehmigung der Akkreditierungsstelle des Deutschen Kalibrierdienstes.
Es darf nicht der Anschein eruveckt werden, dass der Kontrolle des Kalibrierlaboratoriums auch solche Produkte und Leistungen des Trägers
unterliegen, die von dieser Akkreditierung nicht erfasst werden. Sollte der Anschein dennoch erweckt werden, so ist die Akkreditierungsstelle
des Deutschen Kalibrierdienstes berechtigt, Anderungen zu verlangen.
Bei Hinweisen auf die Akkreditierung als DKD-Kalibrierlaboratorium ist klarzustellen, auf welche Bereiche sie sich bezieht. In Zweifelsfällen ist
vor Venivendung solcher Hinweise die Akkreditierungsstelle des Deutschen Kalibrierdienstes zu hören.


